
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Die badische Volksschule

Schmidt, Franz

Karlsruhe, 1926

5. Verordnung des Ministeriums des Kultus und Unterrichts

urn:nbn:de:bsz:31-273502

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-273502


516 Die Lehrer der Volksſchule .

tniſſe fehlt es z. Zt. noch an
Zur vollſtändigen Ordnung der Verhält lt es 3

Handarbeitsſeminar zugrunde
einer VO. über den der Ausbildung im

zu legenden Lehrplan ſowie einer Prüfungsordnung . Beide

VodO. können um ſo weniger entbehrt werden , als zur Ablegung der

in 8§8 1 und 2 der VO. des StM . vorgeſehenen Prüfungen auch ſolche

zugelaſſen werden ſollten , die ihre Ausbildung außerhalb des Seminars ,

teils auf privatem Weg , teils durch Beſuch einer entſprechend eingerich⸗

teten nichtſtaatlichen Ausbildungsanſtalt erworben haben . Dieſer Weg

der Ausbildung darf um ſo weniger ausgeſchloſſen werden , als eine

ſtaatliche Monopoliſierung der Ausbildung Widerſpruch ſtände nicht

nur mit der bis dahin beſtandenen Übung , ſondern auch mit dem für die

Lehrer der Volksſchule in dem Geſetz vom 30. März feſtgelegten Grund⸗

ſatz der freien Ausbildung . Abgeſehen davon würde ſolche Maß⸗

nahme wirtſchaftlich einen ſchweren Eingriff bedeuten für die z. Zt. be⸗

ſtehenden , bewährten Ausbildungsanſtalten , wie auch für die Ausbil⸗

dungsluſtigen , denen dadurch die Möglichkeit entzogen würde , die für

die Prüfung erforderlichen Kenntniſſe und Fertigkeiten am Wohnort

ſelbſt oder dech wenigſtens in deſſen Nähe leichter und vor allem

mit viel geringeren Koſten ſich anzueignen .

5. Verordnung des Miniſteriums des Kultus und
Unterrichts

vom 23. Dezember 1913 — SchVOBl . Nr . XXXVXVIII in der Faſſung der

VO. vom 26. Avril 1920 — ABl . Nr . 18

über das Verfahren bei Beſetzung von Hauptlehrerſtellen .
Die Bekanntmachung des M. d. K. u. U. vom 30. April 1924, das

Verfahren bei Beſetzung erledigter Stellen an Volksſchulen betr . —

ABl . 21 — war in ihrer Geltung auf die Zeit der unmittelbaren Be⸗

ſetzung der Hauptlehrerſtellen durch das Miniſterium während

des Perſonalabbaues beſchränkt und hat ihre Gültigkeit mit dem Abla

des Jahres 1924 verloren .

Uf

Beſetzung von Hanuptlehrerſtellen .

Ausſchreiben .
§S 1.

Erledigte oder neuerrichtete Hauptlehrerſtellen an Volfs⸗

ſchulen werden durch das Unterrichtsminiſterium zur Bewerbung

ausgeſchrieben . Wenn einer Gemeinde das Vorſchlagsrecht für

die Beſetzung einer Hauptlehrerſtelle zuſteht , ſo iſt dies im Aus⸗

ſchreiben zu bemerken .

SchG . 8 50.

Bewerbungen .
§ 2.

( 0 Bewerbungen um ausgeſchriebene Hauptlehrerſte

lb der im Ausſchreiben bezeichneten Friſt auf den

Dienſtweg bei dem vorgeſetzten Kreisſchulamt und wenn

llen ſind

inne t geord⸗

neten

Wumugef



Beſetzung von Hauptlehrerſtellen . §S 1. 517

der Bewerber an einer höheren Lehranſtalt angeſtellt iſt , bei dem

Anſtaltsleiter ſchriftlich einzureichen .

( 2) Bewerber , die nicht im öffentlichen Schuldienſt ſtehen ,
haben ihre Geſuche an dasjenige Kreisſchulamt zu richten , in

deſſen Bezirk ſie zuletzt im Schuldienſt verwendet waren .
( 3) Bewerber , deren Geſuche erſt nach Umfluß der Friſt ein⸗

kommen , haben keinen Anſpruch auf Berückſichtigung .

Lehrer , deren Bewerbungen bei Beſetzung einer Stelle nicht berück—

ſichtigt wurden , haben keinen Anſpruch darauf , die Gründe hiefür zu
erfahren . Das UM. hat hierauf abzielende Eingaben ſtets aus grund —
ſätzlichen Erwägungen abgelehnt

Inhalt der Bewerbungen .
3.

Die Bewerbungen müſſen in nachſtehender Reihenfolge an⸗

geben :

1. Vor⸗ und Zuname , Geburtszeit und Ort , Religions⸗

bekenntnis und Familienſtand des Bewerbers ,

2. die Zeit der Aufnahme unter die Volksſchulkandidaten und

der Ablegung der Dienſtprüfung , unter Anſchluß einer

Abſchrift des Dienſtprüfungszeugniſſes ,
3. den Zeitpunkt des Eintritts in den öffentlichen Schui⸗

dienſt , ſowie den Ort und die Dauer der dermaligen Ver⸗

wendung ,
1. die außerhalb des öffentlichen Schuldienſtes zugebrachten

Zeitabſchnitte mit Bezeichnung des Tages des Austritts

und des Wiedereintritts , ſowie der Gründe für das Aus⸗

ſcheiden aus dem öffentlichen Schuldienſt ,
5. etwaige beſondere Fachkenntniſſe und Fertigkeiten , wie

die Ausbildung für fremdſprachlichen Unterricht , für

Turnen , Zeichnen , gewerblichen und allgemeinen Fort⸗

bildungsunterricht , Handfertigkeits⸗ , Haushaltungs⸗ und

Handarbeitsunterricht ,
6. etwaige beſondere Gründe für die Bewerbung ,

7. die Unterſchrift des Bewerbers .

Nach Bktm . des UM. vom 2. Februar 1922 — ABl . Nr . 4 — ſind

die Angaben über „ etwaige beſondere Gründe für die Bewerbung “ ſtets
auf einem beſonderen Blatt beizufügen .

⏑

Ausharrungsfriſt . Anvollſtändige Bewerbungen .

8 4.

( i ) Bewerber , die ihre letzte Stelle als Hauptlehrer noch nicht
drei Jahre innehaben , werden nur berückſichtigt , wenn ſie

dringende Gründe für einen Stellenwechſel nachweiſen .
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( 2) Bewerbungen , die Vorſchriften des § 3 nicht ent⸗

ſprechen , ſind den Bewerbern alsbald zur Ergänzung zurückzu

geben . Wird dieſer Auflage niecht innerhe alb. der Bewerbungsfritt
8

entſprochen , ſo findet die Beſtimmung des 8 22 Abſ . 3 Anwendung .

Die Rückſendung hat als portopflichtige Dienſtſache zu erfolgen.

überſendung der Bewerbungen an das für die Beſetzung zuſtändige

Kreisſchulamt .
2.

150
Behörde , bei der die Bewerbung eingereicht iſt , hat ſie

innerhalb einer Woche nach Ablauf der Bewerbungsfriſt dem

Krei chulennd zu überſenden , in deſſen Dienſtbezirk die aus⸗

geſchriebene Stelle gelegen iſt . Der Bewerbung iſt auf einem be⸗

ſonderen Blatt ein Dienſtzeugnis beizulegen , das anzugeben hat :

1. ein Urteil über Dienſtfleiß , Verhalten und Leiſtungen

des Buoedbers,
2. die in den letzten drei Jahren gegen den Bewerber er⸗

kannten und nicht gelöſchten gerichtlichen und dienſtpoli⸗
zeilichen Strafen

3. die beſonderen Fachkennt niſſe oder Fertigkeiten des

werbers mit Angabe , ob ſie in ſtaatlichen Aus sbildungs⸗

kurſen erworben oder durch Prüfungen nachgewieſen ſind .

Bei der Beurteilung der Leiſtunge n iſt nicht der Stand der

Schule , ſondern die von dem Lehrer geleiſtete Arbeit in Betracht
zu ziehen .

22

Be⸗

1. Das Dienſtzeugnis iſt — auch für Lehrer an Schulen der Städte

mit Rektoren ( SchBVo . § 44) — von dem Kreisſchulamt bezw

dem Stadtſchulamt auszuſtellen .
Zu Abſ . 1 Ziff . 2 vergl . SchBBoO . § 59 Seite 287 ff. und die An⸗

ordnungen über die Löſchung von Diſziplinarſtrafen Seite 296.

Aufſtellung der Bewerberliſte .
§ 6.

( 1) Das chulamt , in deſſen Dienſtbezirk die zur Be—

werbung ausgeſchriebene Stelle liegt , hat eine Liſte der als Be⸗

werber aufgetretenen Lehrer in der Reihenfolge der Aufnahne

unter die Volksſchulkandidaten nach anliegendem Muſter aufzu⸗

ſtellen und zunächſt nur die Spalten 1 bis 13 auszufüllen . Von

der Ausfüllung der Spalten 3 bis 13 kann bei denjenigen Be⸗

werbern abgeſehen werden , von denen mit Beſtimmtheit anzü⸗

nehmen iſt , daß ſie nach ihrem Dienſtalter bei der Beſetzung der
Stelle überhaupt nicht in Betracht kommen .

( 2) Wenn ein Bewerber nicht die ganze Zeit ſeit ſeiner Auf⸗

nahme unter die 01ksſchulkandidaten im öffentlichen Schuldienſt

zugebracht hat , ſo iſt diesin der Spalte „ Bemerkungen “ anzugeben .

Wühean
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63) In die Liſte ſind ferner diejenigen Hauptlehrer aufzu⸗

nehmen , welche vom Unterrichtsminiſterium hierfür beſtimmt

werden , weil gegen ſie auf Strafverſetzung erkannt iſt oder die

Verſetzung von ihrer Stelle durchaus unverſchiebbar iſt (8S§ 51

und 68 des Schulgeſetzes und §S 8m des Beamtengeſetzes ) .

In die Bewerberliſte ſind Lehrer , die ſich nicht gemeldet haben , nur

nach beſonderer Anordnung des UM. aufzunehmen . Das UM. hat in

dieſer Beziehung unterm 27. März 1926 — ABl . Nr . 13 —nachſtehende

Bekanntmachung erlaſſen :

Kuf Ausschreiben erledigter Hauptlehrerstellen sind in

letzten Zeit häufig entweder gar keine oder nur 80
der
wenige Bewerbungen eingegangen , daßb eine Stellenbesetzung

unmöglich oder besonders erschwert war . Vielfach ist der

Mangel an Bewerbungen daraus zu erklären , daß manche

ältere unständige Lehrer glauben , mit der Zeit eine ihnen

besser zusagende Stelle an ihrem Anstellungsort ersitzen zu

können . Einer solchen Auffassung wird künftighin von

hier aus dadurch begegnet , dab ältere nichtplanmähige

Lehrer . , die sich nicht rechtzeitig um eine ihrem Dienstalter

und ihrer Befähigung entsprechende Anfängerstelle be -

mühen , versetzt und als Hilfslehrer oder Schulverwalter ver -

wendet werden , ohne daß dabei ihre persönlichen Sonder -

wWünsche Berücksichtigung finden können . Ich weise ferner

darauf hin , dagß nach §S 50 Absatz 2 des Schulgesetzes in das

der Ortsschulbebhörde vorzulegende Verzeichnis nicht blob

die als Bewerber aufgetretenen “ , sondern auch die „sonst “ ,

d. h. ohne Bewerbung ain Betracht kommenden “

Unterlehrer aufgenommen werden können .

Überſendung der Bewerberliſte an die Ortsſchulbehörde .

83

Die Bewerberliſte iſt ſpäteſtens drei Wochen nach Umlauf der

8 3 3 0 8

Bewerbungsfriſt der Ortsſchulbehörde der Volksſchule , an der die

Hauptlehrerſtelle zu beſetzen iſt , unter Hinweis auf § 50 Abſatz

2 des Schulgeſetzes mit der Aufforderung zu überſenden , ſie nach

Umfluß der vom Kreisſchulamt in der Regel auf vierzehn Tage

feſtzuſetzenden Friſt wieder vorzulegen und dabei etwaige Beden⸗

ken oder beſondere Wünſche mit kurzer ſachlicher Begründung vor⸗

zutragen .

Vergl . anl . Muſter . SchBO . 8 19. SchG . §S 50 Bmkg . 2 Seite 94.

Vorlage an das Unterrichtsminiſterium .
8 8.

Das Kreisſchulamt hat den Bericht der Ortsſchulbehörde ſamt

den Bewerbungen und der Bewerberliſte nach Ausfüllung der

Spalten 14 , 15 und 16 mit ſeinen Anträgen an das Unterrichts⸗
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Die Bewerbungen ſind mit fortlaufen⸗
miniſterium zu überſenden .

den Nummern zu verſehen und zu heften .

Die Kreisſchulämter ſind durch Runderlaß des UM. vom 6. Februar

1922 angewieſen , der Vorlage an das UM. die Bewerbungseingaben nicht

anzuſchließen , wohl aber die dieſen auf beſonderem Blatt beigefügten

etwaigen beſonderen Gründe für die Bewerbung . Vergl . Bmkg . zu 8 3.

Ferner haben die Kreisſchulämter nach Runderlaß des UM. vom

22. September 1923 bei Vorlage der Bewerbungsakten an das UM ſich

jeweils auch über die mit der Stellenbeſetzung zuſammenhängende Woh⸗

nungsfrage zu äußern .

Vorſchlagsrecht der Gemeinde .

9722

( 1) Wenn einer Gemeinde das Vorſchlagsrecht für eine

Hauptlehrerſtelle zuſteht , ſo hat das Kreisſchulamt die Bewerber⸗

liſte und die Bewerbungen ſamt Dienſtzeugniſſen dem Gemeinde⸗

rat mit der Aufforderung zu überſenden , ſeine Vorſchläge binnen

vier Wochen bei dem Kreisſchulamt einzureichen .
Der Vorſchlag des Gemeinderats , dem die gutachtliche

Außerung der Ortsſchulbehörde beizulegen iſt , iſt vom Kreis⸗

ſchulamt mit den Bewerbungen und der Bewerberliſte dem Unter⸗

richtsminiſterium vorzulegen .

SchG . § 50 Abſ . 3, Seite 94 Ziff . 3.

Beanſtandung des Vorſchlags .

§ 10.

( 0 Wenn das Unterrichtsminiſterium Anſtand nimmt , die

ausgeſchriebene Hauptlehrerſtelle dem vom Gemeinderat vorge —

ſchlagenen Lehrer zu übertragen , ſo läßt es dem Gemeinderat

durch Vermittelung des Kreisſchulamts die Gründe hiefür er⸗

öffnen . Der Gemeinderat hat ſodann binnen vier Wochen aus

den um die Stelle aufgetretenen Bewerbern einen anderen Lehrer

vorzuſchlagen .

5 ( 2) Macht der Gemeinderat innerhalb der bezeichneten Friſt

dan Vorſchlag oder gibt der zweite Vorſchlag. wieder

Anlaß zur Beanſtandung , ſo kann das Unterrichtsminiſterium die

Stelle aus der Zahl der aufgetretenen Bewerber unmittelbor

beſetzen .

Beſetzung von Hauptlehrerſtellen an Volksſchulen der Städte⸗

ordnungsſtädte .

Die nachſtehenden Vorſchriften ſind in ihrer Anwendung auf die
vormaligen Städteordnungsſtädte beſchränk

i
ormalig Städ zungsſtäd änkt und gelten nicht auch füt

die übrigen Städte .
8 0 6



Beſetzung von Hauptlehrerſtellen . § 11. 521

14

Die Vorſchriften der § § 1 bis 6 finden auf die Beſetzung von
Hauptlehrerſtellen in Volksſchulen der Städte ordnungsfſtädte mit

folgenden Anderungen Anwendung .

Ausſchreiben . Mitteilung der Bewerbungen an den Stadtrat . Vorlage
an das Unterrichtsminiſterium .

12

( J ) In dem Ausſchreiben iſt anzugeben , daß das Recht der

Beſetzung der Stelle dem Stadtrat zuſteht .
( 2) Die bei den Kreisſchulämtern eingekommenen Bewer⸗ —

bungen ſind mit den Dienſtzeugniſſen an den zur Beſetzung der
Stelle zuſtändigen Stadtrat weiterzugeben .

( 3) Der Stadtrat hat die Bewerberliſte aufzuſtellen und ſie

ſamt den Bewerbungen an das Kreisſchulamt zur Vorlage an das

Unterrichtsminiſterium zu überſenden . Dabei ſind die für die

Beſetzung der Stelle in Ausſicht genommenen Lehrer namhaft zu
machen , und es iſt gleichzeitig der Tag zu bezeichnen , auf den die

Ernennung erfolgen ſoll . Die Mitleikung des Stadtrats an das

Kreisſchulamt hat ſo zeitig zu erfolgen , daß bis zu dem für die

Beſetzung der Stelle in Ausſicht genommenen Tag ein Zeitraum
von mindeſtens vier Wochen verbleibt .

SchG . § 126 und die Bmkg . dazu Seite 166.

ι⏑ι

Stellungnahme des Unterrichtsminiſteriums .

8

( ) Das Unterrichtsminiſterium teilt dem Stadtrat unter

gleichzeitiger Benachrichtigung des Kreisſchulamts unmittelbar

mit , ob und aus welchem Grunde der eine oder der andere der

namh
55

gemachten Lehrer abgelehnt wird .

) Ein vom Unterrichtsu üniſterium abgelehnter Lehrer darf
auf 0 zu beſetzende Stelle nicht ernannt werden .

Ernennung durch den Stadtrat .

§ 145

( ) Der Stadtrat hat die von ihm ausgeſprochene Ernen⸗

nung dem Unterricht tsminiſterium anzuzeigen 4905 dabei die Be⸗

werbungen wieder vorzulegen . Das Unterrichtsminiſterium läßt

das Kreisſchulamt dem von ſeiner Ernennung untet

ſtſezung des Tages für den Dienſtantritt Eröffnung machen .

( 2) Die von dem Unterrichtsminiſterium ausgefertigte Be⸗

ſtallung (§S 126 letzter Abſatz des Schulgeſetzes ) wird dem Ernann⸗
ten durch den Stadtrat zugeſtellt .

Eine vorläufige Benachrichtigung durch den Stadtrat über die von

ihm ausgeſprochene Ernennung iſt nicht ſtatthaft .

WNRNRNrr
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Verfahren ohne Ausſchreiben .
8 15.

bis 14 finden in den Fällen , in
Die Vorſchriften der 8 § 12

hat , entſprechende An⸗
denen ein Ausſchreiben nicht ſtattgefunder

wendung .

11 —14 vorgeſchriebene Verfahren findet nach einer

zwiſchen dem UM. und den vormaligen Städteordnungsſtädten ge⸗

troffenen Vereinbarung vorerſt — bis zur anderweiten geſetzlichen Rege⸗

lung —auch auf die planmäßige Anſtellung von Handarbeitslehrerinnen

Anwendung . Die Zuweiſung nichtplanmäßiger Handarbeitslehrerinnen

erſolgt wie die Anweiſung der übrigen unſtändigen Lehrer durch das

UM. Vergl . hiezu die Bmkg . zu SchG . § 53 Seite 97 ff.

Das in den 88

Beſetzung durch das Unterrichtsminiſterium .

§ 16.

5
Wenn das Ernennungsrecht für den einzelnen Beſetzungs⸗

fall auf das Unterrichtsminiſterium übergeht ( 8 127 des Schul⸗

geſetzes ) , ſo finden auf das Verfahren die Vorſchriften der §8 6

und 8 dieſer Verordnung mit der Maßgabe Anwendung , daß die

Bewerbungen unmittelbar an das Unterrichtsminiſterium vorzu⸗

legen ſind .

Vergl . Bmkg . zu § 127 Seite 167.

Beſetzung von Schulleiter - und Rektorenſtellen .

8

( 1) Die Vorſchriften dieſer Verordnung gelten auch für die

Beſetzung von Stellen der Schulleiter und Rektoren mit der Maß⸗

gabejedoch , daß die bei dem Kreisſchulamt , in deſſen Dienſtbezirk

die Stelle zu beſetzen iſt , eingekommenen Bewerbungen ſamt der

Bewerberliſte ( § 6) zunächſt dem Unterrichtsminiſterium vorzu⸗

legen ſind .

W
Wenn das Unterrichtsminiſterium . Bedenken trägt , den vorgetragenen

Wünſchen nach Ernennung einer beſtimmten Perſon zu entſprechen , gibt

es. bevor die Ernennung einer anderen Perſönlichkeit erfolgt , den ört⸗

lichen Behörden nochmals Gelegenheit zur Außerung .
5

1 Für A chen der Rektorſtellen in den Städteordnungsſtädten ,

die keine Stadtſchulämter haben , gelten die Vorſchriften in Art .

PAV9 . Seite 150.

2 Abl . 2 iſt durch Art . 1 der Bo . des UM. vom 24. April 1025

über die Schulbehörden der Volksſchule aufgehoben worden . Vergl . hie⸗

zu SchG . § 50 Bmkg . 4 Seite 95.
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Muſter zu 8 7.

Kreisſchulamt .

den ten 3

Die Ortsſchulbehörde in

§S 50 Abſatz 2 des Schulge —

ſetzes vom 7. Juli 1910 die Liſte der als Bewerber um die erle⸗

digte Hauptlehrerſtelle an dortiger Volksſchule aufgetretenen oder

ſonſt bei der Beſetzung der Stelle in Betracht kommenden Lehrer

mit der Aufforderung , die Liſte ſpäteſtens nach Umfluß von ..

Tagen wieder anher vorzulegen . Der Ortsſchulbehörde bleibt

überlaſſen , bei der Wiedervorlage etwaige Bedenken oder beſon⸗

dere Wünſche mit kurzer ſachlicher Begründung vorzutragen .

Unterſchrift .
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1 5
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11 12 13 14 15 16 17

der Iſt der Bewerber

.
2 8
3 — 2
8 Bemer⸗

3 ver⸗ für Or⸗

Dienſt⸗⸗ 3 8 3 S. Iheiratet ? ganiſten⸗ kungen
3 — dienſt

befähigt ?
prüfung 5ledig ?

Flei
0

Die Spalten 14, 15, 16, 17 ſind erſt nach Rückkunft der Bewerber⸗

liſte von dem Kreisſchulamt auszufüllen .
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